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Legitimation allein durch Entwicklung? 
Das Beispiel Ruanda
Alexander Stroh

In Ruanda soll 2008 zum zweiten Mal nach dem Genozid (1994) ein Teil des Parlaments 
gewählt werden. Eine Debatte um die Bedeutung der Qualität dieser Wahlen für die 
weitere Entwicklungszusammenarbeit ist noch nicht erkennbar.

Analyse:

Obgleich sich global ein allgemeiner Zusammenhang zwischen Demokratie und Ent
wicklungszuwendungen etabliert hat, wird die autokratische Herrschaft in Ruanda von 
Geberseite akzeptiert. Das Land erhält gegenwärtig so viel Entwicklungshilfe wie nie 
zuvor in Friedenszeiten. Die Regierung in Kigali profitiert von einer Kritikscheu auf
grund des internationalen Nichteingreifens im Genozid sowie seiner betont koopera
tiven und entwicklungsorientierten Haltung.

Die Wahlen von 2003 haben nur eine demokratische Fassade geschaffen, die zur 
Legitimierung der autokratischen Machtstrukturen beigetragen hat.

Nur eine intensive internationale Begleitung der Wahlen 2008 und ein kritischer 
Umgang mit den Ergebnissen können einen kleinen Schritt in Richtung Demokratie 
bewirken.

An einem hohen Wahlsieg der regierenden Ruandischen Patriotischen Front (RPF)  
besteht kein Zweifel. Die Wahlen werden keine substanziellen Veränderungen der 
Regierungsführung zur Folge haben. Die Regierung wird weiterhin versuchen, so
zioökonomische Entwicklungserfolge in Legitimation und äußere Unterstützung 
umzumünzen.

Schlagwörter: Autokratie, Demokratie, Entwicklungsdiktatur, Konditionalität von Entwick
lungshilfe, Ruanda, Wahlen
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1.	Einleitung

Die westliche Entwicklungszusammenarbeit (EZ) 
steckt in einem Dilemma. Einerseits verfolgt sie das 
Ziel, neben der wirtschaftlichen und sozialen Ent
wicklung auch die Demokratie zu fördern. Anderer
seits können weder bestehende nationale Interessen 
noch die Armut von Millionen Menschen ignoriert 
werden, die in Ländern leben, die weiterhin autokra
tisch regiert werden, nach anfänglichen Demokrati
sierungsschritten wieder zurückgefallen sind oder 
im Graubereich zwischen Diktatur und Demokratie 
stagnieren. Das gilt aufgrund der ausgeprägten Ar
mutssituation besonders für Afrika. Demokratische 
Erfolgsfälle wie Benin, Botswana oder Ghana sind 
höchst erfreulich und sollten nicht vergessen wer
den. Allerdings werden auch heute noch rund ein 
Drittel der Staaten Afrikas von Freedom House als 
„nicht frei“, also als autokratische Regime, klassifi
ziert. Betroffen sind knapp 30 Prozent der Bevölke
rung südlich der Sahara oder deutlich über 200 Mil
lionen Menschen.

Einige dieser Länder sind Bürgerkriegs- oder 
Postkonfliktstaaten, für die sich ganz besondere Be
dingungen der EZ ergeben. Andere jedoch haben ein 
undemokratisches Herrschaftssystem fest etabliert 
und gehen entweder gar keine oder nur sehr kleine 
Schritte in Richtung Demokratisierung. Einige er
halten unter anderem deshalb verhältnismäßig we
nig Entwicklungshilfe, zum Beispiel Kamerun und 
Simbabwe. Andere wiederum können trotzdem auf 
hohe Pro-Kopf-Hilfen multilateraler und bilateraler 
Geber zählen, beispielsweise die Republik Ruanda.

2.	Legitimität	autokratischer	Regime	durch	
Entwicklung

Die Bindung von Hilfsleistungen an demokratische 
Reformen (politische Konditionierung), wie sie heute 
von vielen Geberländern in unterschiedlicher Form 
vertreten und betrieben wird, ist geradezu die Um
kehrung der dominierenden entwicklungstheoreti
schen und politischen Ansätze der 1960er/1970er 
Jahre, die Kritiker später unter den Begriff „Entwick
lungsdiktatur“ fassten (Rüland/ Werz 1985). Gerade 
den jungen afrikanischen Staaten wurde damals die 
„Reife“ zur Demokratie abgesprochen, nachdem ers-
te demokratische Experimente in der Unabhängig
keitsdekade in zahlreichen Fällen gründlich miss
lungen waren. Eine starke Hand an der Staatsspitze 

sollte für die Herstellung der nationalen Einheit und 
die Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft 
sorgen.

Politische Herrschaft legitimiert sich auf der so 
genannten InputSeite durch direkte Partizipation 
der Beherrschten oder auf der Output-Seite durch 
die Leistungsbilanz der Herrschenden. Autokratien 
müssen sich vorwiegend über ihren Output, über 
die Gewährleistung von Sicherheit (zumindest für 
die regimetreue Masse) und Ordnung sowie mess
bare Entwicklungserfolge legitimieren. Die einstigen 
Hoffnungen in die Leistungsfähigkeit von Entwick
lungsdiktaturen haben sich freilich nicht bestätigt. 
Zu stark waren sie von den korrupten persönlichen 
Interessen der kleinen Staatselite und von weltweiten 
Entwicklungen abhängig. Legitimationsdefizite wur
den durch häufig massive Repression ausgeglichen.

Im Laufe der Zeit gingen vielen Autokratien suk
zessive Ressourcen für die Output-Legitimation ver
loren. Ausnahmezustände konnten nicht ewig gel
ten, wirtschaftliche Rückschritte griffen um sich und 
nach den weltpolitischen Veränderungen Ende der 
1980er Jahre nahm auch der internationale Druck 
zu, indem EZ künftig vom demokratischen Reform
willen abhängig gemacht werden sollte. Viele Au
tokratien sahen sich schon weit vor 1990 gezwun
gen, ihre Input-Legitimation durch die Einführung 
einzelner politischer Beteiligungsrechte zu erhöhen. 
Die graduelle Liberalisierung hatte in der Regel 
nicht die demokratische Öffnung zum Ziel, sondern 
sollte das autokratische Regime ohne allzu riskante 
Repression stabilisieren. Dennoch gelangten einige  
Länder so Anfang der 1990er Jahre auf den Weg 
der Demokratisierung (Bratton/van de Walle 1997), 
während in anderen lediglich eine demokratische 
Fassade errichtet wurde. Deshalb haben heute fast 
alle afrikanischen Staaten ein formales Mehrpartei-
ensystem, ohne dass die Zahl der Autokratien in 
gleichem Maße gesunken wäre.

3.	Regimetypen	und	Entwicklungszusammen
arbeit

3.1. Allgemeiner Trend

Auf globaler Ebene kann heute bestätigt werden, 
dass sich politische Konditionierung als entwick
lungspolitisches Instrument durchgesetzt hat. Die 
Auswirkungen sind zwar bescheiden,, aber mess
bar (Alesina/Dollar 2000). Im Allgemeinen gilt, dass 
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lediglich solche Staaten auf eine Erhöhung (oder 
Fortführung) staatlicher EZ zählen können, die sich 
ernsthaft um zumindest schrittweise Reformen hin 
zu mehr Demokratie bemühen. Humanitäre Not
hilfe bleibt davon unberührt. Allerdings kann der 
Druck nur wirken, wenn Reformunwille oder gar 
der Ausbau autokratischer Herrschaftsmethoden 
nicht folgenlos bleiben, also zu Kürzung oder Aus
stieg aus der bilateralen Kooperation führen oder 
die Ein- oder Fortführung vertrauensintensiver In-
strumente wie der Budgethilfe verhindern.

Eine einfache Gegenüberstellung der Entwick
lungshilfe pro Kopf für das subsaharische Afrika mit 
dem Demokratiestatus nach Freedom House ergibt 
ein ähnliches Gesamtbild. Pro-Kopf-Hilfe und De
mokratiemessung korrelieren, allerdings nicht stark 
(siehe Abbildung 1).1 Insgesamt ergibt sich folgendes 
Bild: 2005 lebten 29,0 Prozent der afrikanischen  
Bevölkerung in autokratischen Regimen (Freedom 
House: „nicht frei“), die aber nur 24,2 Prozent der 
Entwicklungshilfen erhalten haben. Bei den Demo
kratien („frei“) ist das Verhältnis fast ausgewogen. 
Auf sie entfielen 14,8 Prozent der Bevölkerung und 
13,2 Prozent der Hilfen. Die restlichen 62,6 Prozent 
der Entwicklungshilfe für Afrika gingen an hybride 
Regime („teilweise frei“), die 56,2 Prozent der Bevöl
kerung repräsentieren (siehe Abbildung 2).

Abbildung	1:	 Demokratie	und	ProKopfHilfe	
(alle	Geber)	in	Afrika

Anm.: Je geringer der Freedom-House-Wert, desto demo
kratischer das Regime. Alle 48 Länder südlich der 
Sahara wurden statistisch berücksichtigt. 

Quellen: Weltbank (Aid per capita in US$, 2005); Freedom 
House 2007 (www.freedomhouse.org).

1 Der Zusammenhang bestätigt sich, wenn man den Bertels
mann Transformation Index (BTI) verwendet. Er wird aber 
schwächer, da kleine Staaten, die aufgrund ihrer geringen 
Einwohnerzahl sehr hohe Pro-Kopf-Hilfen erhalten, im BTI 
nicht berücksichtigt werden.

Abbildung	2:	 Bevölkerungsanteile	und	
Anteile	der	Hilfsleistungen	nach	
Freiheitsgraden

Quellen: Weltbank (Bevölkerung und Volumen der Gesamt
hilfe, 2005); BMZ (bilaterale staatliche Zahlungen 
Deutschlands, 2006); Freedom House (Freiheits
grade, 2005).

3.2. Deutsche Entwicklungszusammenarbeit

Die Förderung von Demokratie nimmt einen zen
tralen Stellenwert in der deutschen Entwicklungs
politik ein. Demokratische Partizipation wird als in 
tegraler Bestandteil des Entwicklungsbegriffs aufge
fasst. Sie „ist ein eigenständiges Ziel menschlicher 
Entwicklung, nicht nur ein Mittel zu ihrer Verwirk
lichung. [...] Darum ist die Förderung von Demokra
tie ein eigenständiges Entwicklungsziel deutscher 
Entwicklungspolitik“ (BMZ 2005: 6).

Allerdings beantwortet der Wille zur Förderung 
von Demokratie noch nicht die Frage nach den 
Konsequenzen für die Zusammenarbeit mit auto
kratischen Regimen. Hier bietet das aktuelle Stra
tegiepapier des BMZ zur Demokratieförderung ei- 
nen durchaus realistischen, aber auch zwiespältigen 
Handlungsrahmen. Einerseits kommt ein völliger 
Rückzug aus allen autokratisch geführten Staaten 
nicht in Frage. Andererseits wird als Handlungsop-
tion die Zusammenarbeit zur Verbesserung der Re
gierungs- und Verwaltungsarbeit vorgeschlagen, was  
die OutputLegitimitation erhöhen und die Auto
kratie letztlich noch stärken könnte. Herrscht seitens 
der autokratischen Regierung politischer Reform-
unwille, müsse – so das Strategiepapier – die Demo
kratieförderung durch nichtstaatliche Akteure er
folgen. Ein Rückzug aus der Demokratieförderung 
wäre freilich unwirksam, wenn er nicht von einem 
(graduellen) Rückzug aus der gesamten staatlichen 
EZ flankiert wird.

1�
,8

%

��
,�

%

�9
,0

%

1�
,�

%

��
,�

%

��
,�

%�8
,8

%

��
,�

%

18
,0

%

0%

20%

40%

60%

frei teilweise frei nicht frei

Bevölkerungsanteil Gesamthilfeanteil Anteil deutscher Hilfe

1�
,8

%

��
,�

%

�9
,0

%

1�
,�

%

��
,�

%

��
,�

%�8
,8

%

��
,�

%

18
,0

%

0%

20%

40%

60%

frei teilweise frei nicht frei

Bevölkerungsanteil Gesamthilfeanteil Anteil deutscher Hilfe



- � -GIGA Focus Afrika 11/�007

Im Vergleich zur Gesamthilfe stellt man für die 
bilaterale staatliche EZ Deutschlands mit dem sub
saharischen Afrika eine deutlich höhere Korrelation 
der Leistungen pro Kopf mit der Freedom-House-
Bewertung fest (siehe Abbildung 3). In plastischen 
Zahlen ausgedrückt heißt dies: Je Einwohner eines 
demokratischen Staates zahlte die Bundesregierung 
im Jahr 2006 € 1,36 Entwicklungsleistungen, die Pro-
Kopf-Hilfe für hybride Regime lag bei € 0,66 und 
diejenige für autokratische Länder bei nur € 0,45. 
Im Gesamtverhältnis der Zahlungen spiegelt sich 
das deutliche Verhältnis wider. Fast 30 Prozent der 
staatlichen deutschen Leistungen für Partnerländer 
in Afrika entfielen auf demokratische Staaten, in de
nen nur knapp 15 Prozent der Bevölkerung leben 
(siehe Abbildung 2).

Abbildung	3:	 Demokratie	und	ProKopfHilfe	
Deutschlands	in	Afrika

Anm.: Je geringer der Freedom-House-Wert, desto demo
kratischer das Regime. Alle 48 Länder südlich der 
Sahara wurden berücksichtigt. Kap Verde und Na
mibia (beide „frei“) erhielten mehr als € 3 je Ein
wohner.

Quellen: BMZ (bilaterale staatliche EZ-Leistungen, 2006); 
Freedom House.

4.	Gegen	den	Trend:	Das	Beispiel	Ruanda

Die EZ mit Ruanda weicht vom allgemeinen Trend 
ab (siehe Abbildungen 1 und 3). Ruandas Herr
schaftsform wird bis heute als autokratisch bezeich
net, während das Land ohne akuten Nothilfebedarf 
hohe Pro-Kopf-Hilfen mit steigender Tendenz er
hält. Deutschland zahlte 2006 bilateral fast drei Mal 
so hohe staatliche Pro-Kopf-Hilfen (€ 1,26) wie im 
Durchschnitt der afrikanischen Autokratien (€ 0,45; 
Durchschnitt für ganz Afrika: € 0,70).

4.1. Kontinuität und Wandel der ruandischen 
Autokratie

Ruanda hatte seit Beginn der Messungen von Free
dom House keine demokratische Phase (siehe Abbil
dung 4). Diese Einschätzung teilen alle einschlägigen 
vergleichenden Arbeiten zur Demokratieforschung. 
Der 1991 angestoßene, zaghafte Demokratisierungs
prozess wurde nach dem Genozid abgebrochen.

Abbildung 4:  Herrschaftsform Ruandas in den 
letzten	30	Jahren

Anm.: Werte für 1977-2006 auf einer Skala von 1 („frei“ = 
Demokratie) bis 7 („unfrei“ = Diktatur).

Quelle: Freedom House 2007 (www.freedomhouse.org).

Präsident Habyarimana war am 6. April 1994 ge
meinsam mit anderen hochrangigen Politikern und 
Militärs bei einem bis heute nicht abschließend ge
klärten Abschuss seines Flugzeuges getötet worden. 
Dieses Ereignis ermöglichte die Mobilisierung von 
Regierungstruppen und radikalen Parteimilizen, die 
bis zum militärischen Sieg der Rebellenarmee Ruan
dische Patriotische Front (RPF) hunderttausende Men
schen ermordeten. Zahlreiche Soldaten und Milizio
näre flüchteten im Zuge der Machtübernahme der 
RPF unter Führung des heutigen Staatspräsidenten 
Kagame bis Juli 1994 ins Nachbarland Zaire (heute 
DR Kongo).

Die sich anschließende ausgedehnte Übergangs
phase (1994-2003) unterlag formal weitgehend den 
institutionellen Bestimmungen des Arusha-Vertrags. 
Dieser wurde 1993 zwischen der ruandischen Re
gierung, den kurz zuvor zugelassenen inländischen 
Oppositionsparteien und der RPF, die sich mit der 
Regierung seit 1990 im Krieg befand, ausgehandelt. 
Der Vertrag beruhte auf einer breiten Teilung der po-
litischen Macht und sah eine nur 22-monatige Über
gangsphase vor. In dieser Zeit sollte eine unabhän
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gige Kommission eine neue, demokratische Verfas
sung erarbeiten. Aus den Plänen zur Machtteilung 
wurde Habyarimanas Regierungspartei MRND zu
gunsten der RPF gestrichen.

Die vorgesehene Verfassungskommission wur
de erst im Juli 2000 eingerichtet. Ihr mit großer for- 
maler Sorgfalt erarbeiteter Entwurf wurde über ein 
Referendum im Mai 2003 mit 93 Prozent Zustim
mung angenommen. Allerdings entsprechen weder 
der Verfassungstext noch die im selben Jahr abge
haltenen Präsidentschafts- (95 % für Kagame) und 
Parlamentswahlen (74 % für die RPF) internationa
len demokratischen Standards.

Die Rechtfertigung für restriktive Regelungen 
und beschränkte Partizipationsrechte baut auf ei- 
ner Geschichtsaufarbeitung auf, die der Entourage 
Habyarimanas die Alleinschuld für alle Verbrechen 
im fraglichen Zeitraum zuschreibt. Ein neues Ein
heitsverständnis der ruandischen Nation negiert die 
ethnosozialen Identitäten der HutuMehrheit und 
der TutsiMinderheit, die in den Jahren 19901994 
zur politischen Mobilisierung – bis hin zum Geno
zid – genutzt wurden, ebenso wie mutmaßlich um
fangreiche Kriegsverbrechen seitens der vorrücken
den RPF. Alle Zuwiderhandlungen und jegliche Kri
tik am Modell des einigen Ruanda und am Befrei
ungscharakter der RPF-Machtübernahme kann als 
„Divisionismus“ (Spaltertum) ausgelegt und hart 
bestraft werden. Jedoch berichten selbst unbefan
gene deutsche Entwicklungshelfer von Vergeltungs
maßnahmen der heutigen Regierungsarmee, die oft 
ganze Familien hingerichtet habe, wenn ein Famili
enmitglied den feindlichen Milizen angehörte.

Es wäre angesichts der menschlichen Abgründe, 
die sich 1994 in Ruanda auftaten, nicht angemes
sen, Opferzahlen zu vergleichen, zumal niemand 
die kursierenden Größenordnungen2 wirklich über
prüfen kann. Dass es keine Kriegsverbrechen und 
Vergeltungsmaßnahmen von RPF-Truppen gab, ist 
allerdings höchst unwahrscheinlich, so dass die Ve
hemenz, mit der die gegenwärtige Regierung die 
neutrale Aufarbeitung dieser Akte, aber auch des 
Abschusses des Präsidentenjets verhindert, auch als 
Maßnahme zum Machterhalt verstanden werden 
kann. Ob die Regierungsstrategie nachhaltig die 

2 Die Bandbreite der Angaben zu den Opfern des Genozids 
reicht von unter einer halben bis zu einer Million. Getötet 
wurden vorwiegend Tutsi und moderate Hutu, die als Ver
bündete der RPF stigmatisiert wurden. Die von der Regie
rung in Kigali nicht anerkannten mutmaßlichen Opferzahlen 
von RPF-Kampfhandlungen und Vergeltungsmaßnahmen, 
vorwiegend Hutu, werden je nach Quelle auf einige zehntau
send bis mehrere hunderttausend Menschen beziffert.

Ruhe im Land erhalten, zum Vergessen beitragen 
und zum Neuaufbau einer unterschiedslosen natio
nalen Identität führen kann oder ob sie die latenten 
Spannungen in der ruandischen Gesellschaft eher 
noch verstärkt, ist fraglich.

4.2. Gegenwärtiger Status

Die Einordnung Ruandas als autokratisches Regime 
kann hier lediglich verkürzt begründet werden. Ein 
Überblick über die in der Politikwissenschaft häufig 
verwendeten Minimalkriterien für Demokratie von 
Robert Dahl (1998) zeigt jedoch bereits die zentralen 
Defizite auf:

Aktives und passives Wahlrecht?
Das Recht zur Stimmabgabe bei Wahlen ist grund
sätzlich gegeben, jedoch stark eingeschränkt. Alle 
sieben Jahre werden der Staatspräsident und alle 
fünf Jahre die Hälfte der Parlamentsmitglieder di
rekt gewählt. Die andere Hälfte setzt sich aus den 
Mitgliedern der zweiten Kammer (26 Senatoren) 
und 27 von 80 Abgeordneten der ersten Kammer 
zusammen, wird indirekt gewählt oder ernannt 
und ist offiziell parteilos. Darunter sind 24 Frau
en, was Ruanda zur höchsten parlamentarischen 
Frauenquote weltweit verhilft und allenthalben 
unreflektierten Applaus einbringt. Die parteipoli
tische Zusammensetzung von Parlament und Re
gierung wird durch diese rechtliche Konstruktion 
völlig verschleiert.
Das passive Wahlrecht wurde nach Angaben der 
EU-Beobachtergruppe 2003 ebenfalls unverhält
nismäßig eingeschränkt, da ein extensiver Ge
brauch des „Divisionismusvorwurfs“ dazu führ
te, dass zahlreiche Kandidaten von der Aufstel
lung zur Wahl abgehalten wurden. Hinzu kamen 
deutliche Beschränkungen der Parteientätigkeit. 
Politische Schlüsselfiguren wurden weit vor den 
Wahlen mutmaßlich aus Amt und Funktion ge
drängt, um keine Konkurrenz darzustellen, dar
unter die drei höchsten Vertreter des Staates, Prä
sident Bizimungu, Parlamentspräsident Kabuye 
und Premierminister Rwigema.
Freie und faire Wahlen?
Die einzigen Wahlen auf nationaler Ebene seit 
1994 wurden von südafrikanischen Beobachtern 
als frei und fair, von der EU jedoch als nicht fair 
und nur sehr eingeschränkt frei bezeichnet. Be
züglich des Präsidentschaftswahlkampfs klagten 
die Gegenkandidaten Twagiramungu (3,6 %) und 
Nayinzira (1,3 %) über schwere Behinderungen. 

•

•
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Die heftig kritisierten geheimen Kommunalwah-
len wurden nach der ersten Wahlperiode durch 
indirekte, nicht-geheime Verfahren ersetzt.
Wer entscheidet über Politik?
Die Entscheidungsmacht ist weitgehend auf den 
gewählten Staatspräsidenten verengt. Er domi
niert die Politik zusammen mit einem engen Be
raterstab und dem von ihm abhängigen Kabinett. 
Mit seinem Veto kann er formal sogar Entschei
dungen verhindern, die einstimmig von allen di
rekt gewählten Abgeordneten getroffen wurden. 
Das Parlament dient nicht als zentrale Bühne einer 
transparenten politischen Auseinandersetzung 
und wird zusätzlich durch die Entscheidungsvor
bereitung im „Parteienforum“ eingeschränkt. Das 
Parteienforum setzt sich aus allen zugelassenen 
Parteien zusammen, entscheidet ausschließlich 
im Konsens und wird mutmaßlich von der RPF 
dominiert, die auch den Vorsitz hat. Es tagt nicht 
öffentlich.
Meinungsfreiheit?
Freie Meinungsäußerung ist vor allem wegen des 
weit ausgelegten Verbots „divisionistischer“ Äu
ßerungen nicht möglich. Das gilt besonders für 
Journalisten. Kritiker werden öffentlich von der 
Regierung aufgerufen, ausschließlich die „Wahr
heit“ zu berichten und die Regierung zu respek
tieren. Informantenschutz wird offen abgelehnt. 
Die Veröffentlichung nicht autorisierter Regie
rungsdokumente ist strafbar. Amnesty Interna
tional spricht von weit verbreiteter Selbstzensur. 
Substanzielle Kritik am Präsidenten ist tabu.
Informationsfreiheit?
Nationale Medien variieren aufgrund der einge
schränkten Meinungsfreiheit in ihrem Informa
tionsangebot wenig. Ansonsten gilt das für Afri
ka Übliche: Printmedien sind wenig verbreitet 
(geringe Alphabetisierung, schlechtes Vertriebs
netz), internationale Sichtweisen können über 
den Rundfunk begrenzt wahrgenommen wer
den, Fernsehen und Internet sind nur für Weni
ge zugänglich und Mobiltelefone verbessern den 
privaten Informationsaustausch langsam. Offizi
elle Regierungsverlautbarungen dominieren ins
gesamt.
Vereinigungsfreiheit?
Die Zivilgesellschaft ist entweder parastaatlich 
organisiert oder wird bis zur Selbstaufgabe be
hindert. Die Mitgliedschaft in einem Dachver
band für nichtstaatliche Organisationen ist vor
geschrieben. Das Parteienrecht ist sehr restriktiv 
und wird politisiert angewendet (vgl. UNDP 

•

•

•

•

2007: 72-74). Die Hauptoppositionspartei MDR 
wurde kurz vor den Wahlen 2003 nach neunjähri
ger Regierungsarbeit mit der RPF wegen „divisio
nistischer“ Tendenzen verboten. Premierminister 
Makuza trat flugs aus der MDR aus und ist bis 
heute parteiloser Regierungschef. Positiv hervor-
zuheben ist die Aufhebung des Verbots partei
politischer Aktivitäten auf lokaler Ebene im Jahr 
2007. Allerdings schränkt die Dominanz der RPF 
die praktische Wirksamkeit deutlich ein.

Die gegenwärtige Verfassung baut nicht mehr als 
eine demokratische Fassade auf, die allenfalls affir
mativ staatsbürgerliche Partizipation zulässt. Den
noch könnte auch diese demokratietheoretisch stark 
defizitäre Ordnung kleine demokratische Schritte 
zulassen, wenn die geschaffenen Institutionen an 
Selbstbewusstsein gewinnen.

4.3. OutputLegitimation des Regimes

Die Regierung setzt sowohl gegenüber der Bevöl
kerung als auch gegenüber der internationalen Ge
bergemeinschaft stärker auf eine Steigerung ihrer 
Output-Legitimität. Sie verhält sich in allen ökono
misch-technischen Fragen betont kooperativ, ohne 
die politische Kontrolle aus der Hand zu geben. Die 
Wirtschaft wächst auch nach Abflauen der Wieder
aufbauphase noch beachtlich. Ein ausgearbeitetes 
Regierungsprogramm (Vision 2020) setzt überprüf
bare Maßstäbe.

Der sichtbare Aufschwung ist zwar vornehmlich 
auf die Hauptstadt Kigali begrenzt, umfasst aber 
auch Investitionen in nachhaltige Entwicklungs
maßnahmen wie den Ausbau der Infrastruktur und 
die innovative Energiegewinnung. Dank massiver 
internationaler Unterstützung kann die Regierung 
Erfolge im Bildungsbereich, bei der Malariabekämp
fung und bei anderen Millenniumszielen (MDG) 
vorweisen. Insgesamt steht Ruanda hinsichtlich der  
MDG deutlich besser da als viele andere afrikani-
sche Länder. Bei sechs von acht Zielen ist das Land 
auf dem „richtigen Weg“, das heißt, die Vorgaben 
werden wahrscheinlich erreicht.

Das wohl größte Entwicklungsproblem besteht 
jedoch fort. Die Bevölkerung wächst ungebremst um 
rund drei Prozent pro Jahr und steigert die schon seit 
Langem höchste Bevölkerungsdichte Afrikas immer 
weiter. Das frisst Fortschritte auf. So stieg etwa die 
absolute Zahl der in Armut lebenden Menschen von 
2001 bis 2006 um 600.000, obwohl die Quote sank. 
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Die durchschnittliche landwirtschaftliche Nutzflä
che je Haushalt liegt schon jetzt unter den laut Welt-
ernährungsorganisation (FAO) notwendigen 0,9 ha.

Politisch gilt die RPF-Regierung als Garantin von 
Ruhe und Ordnung in einer konfliktträchtigen Re
gion. Die inländische Sicherheitslage für die (regie
rungstreuen) Bürger und alle Ausländer ist sehr gut. 
Es wäre jedoch fahrlässig von Stabilität zu reden, da 
die sozialen Gräben im Inland und der ungelöste 
Konflikt im benachbarten Kongo die Gesellschaft 
schwer belasten. Sollte sich der Verdacht erhärten 
lassen, dass die RPF für den Abschuss Habyari
manas und damit für das auslösende Moment des 
Genozids verantwortlich war, könnte die durch die 
Beendigung des Genozids und andere Sicherheits
leistungen erworbene OutputLegitimität schnell in 
sich zusammenbrechen und zur Krise führen.

5.	Wiederkehr	der	„Entwicklungsdiktatur“?

Die internationale Anerkennung der Regierung 
Ruandas baut darauf auf, dass sie den Völkermord 
beendete und entwicklungsorientiert handelt. Die 
Verfestigung der autokratischen Herrschaft mit Hil
fe der Wahlen von 2003 wird dabei hingenommen. 
Hauptkriterien für die Bewertung der Regierung 
Kagame sind Output-Faktoren: wirtschaftliche Re
formen, Effizienz der Verwaltung, Gewährleistung 
von Ruhe und Ordnung, Durchsetzung einer Politik 
der nationalen Einheit.

Hinsichtlich der politischen Konditionierung von  
EZ ist Ruanda ein Beispiel gegen den Trend. Die 
Konsolidierung der autokratischen Herrschaftsform 
führt bislang weder zu deutlicher Kritik der Geber
gemeinschaft noch zu entwicklungspolitischen Kon
sequenzen. Die demokratische Fassade wird mit 
dem Argument akzeptiert, schnelle demokratische 
Reformen könnten eine Gefahr für Einheit und Frie
den im Land sein.

Zweifellos wäre ein unvorbereiteter Wechsel zu 
liberaldemokratischen Verfahren mit freiem und fa-
rem Parteienwettbewerb riskant. Wie in den 1960er 
Jahren wäre ein Abgleiten in eine tyrannische Mehr
heitsherrschaft radikaler Hutu nicht auszuschlie- 
ßen.3 In jüngerer Zeit wurden jedoch wichtige Gele

3 Die Ethnizität ist sozial konstruiert und höchst manipulati
onsanfällig. Ihre ambivalente Politisierung wird durch die 
dazu quer verlaufende Konfliktlinie zwischen (anglophonen) 
ehemaligen Exilruandern (vorwiegend Tutsi, die heute die 
Regierung dominieren) und den (frankophonen) Überleben
den des Genozids im Inland sichtbar.

genheiten verpasst, bessere Grundlagen für eine De
mokratisierung zu schaffen, die allen sozialen Grup
pen Schutz vor Diskriminierung und Verfolgung 
bietet. Stattdessen wird die Einheitsideologie ge
nutzt, um jedwede politische Kritik am Regierungs
handeln oder den beteiligten Personen (vor allem 
Präsident Kagame) und Organisationen (hauptsäch
lich RPF) zu blockieren.

Sollte die Armutsbekämpfung nachhaltig gelin
gen und die Strategie des Schweigens durchgehalten 
werden, kann die OutputLegitimation des Regimes 
noch lange anhalten. Dabei ist die Regierung einer
seits stark von externen Faktoren (Weltwirtschaft) 
abhängig. Andererseits steht die Staatsführung un
ter zunehmendem Druck, offener mit ihrer Rolle im 
Völkermord umzugehen. Zurzeit muss somit von 
einer latenten Instabilität des politischen und sozia
len Gefüges ausgegangen werden, die nur mit Ent
wicklungserfolgen und repressiven Mitteln in eine 
vordergründige Stabilität umgewandelt wird. All 
das erinnert an eine Wiederkehr des Konzepts „Ent
wicklungsdiktatur“ unter anderen Vorzeichen.

Die Wahlen 2008 werden ein wichtiges Indiz da
für liefern, wie ernst es die ruandische Regierung 
und die internationalen Geber mit der Demokratisie
rung meinen, ob also auch in Ruanda demokratische 
Partizipation „ein eigenständiges Ziel menschlicher 
Entwicklung“ (BMZ) sein darf oder ob die Demo
kratiefähigkeit der Ruander weiter bezweifelt wird. 
Sollten die Wahlen nicht zumindest formal internati
onalen Standards genügen, wäre ein „Weiter-so“ der 
deutschen EZ mit dem Schwerpunkt „Demokrati
sierung“ und dem Ausbau von Budgethilfe höchst 
inkonsequent.

Die Wahlen eröffnen eine neue Gelegenheit für 
demokratische Reformen: Der politische Wettbewerb 
um Sachfragen müsste nachvollziehbarer gestaltet, 
die Freiheit und Fairness der Wahlen gewährleistet 
und die Demokratie im Abgeordnetenhaus gestärkt 
werden. Dies impliziert vor allem die Öffentlichkeit 
des Parteienforums oder die Verlagerung seiner 
Aufgaben ins Parlament, eine umfangreiche, kritisch 
distanzierte und absolut neutrale Wahlbeobachtung 
sowie die direkte Wahl aller Abgeordneten. Vertre
ter von Sonderinteressen könnten in den Senat inte
griert werden. Der hohe Frauenanteil könnte auch 
durch eine Quotenvorgabe für die Wahllisten erhal
ten bleiben. Noch wäre Zeit für eine Verfassungsän
derung. Die erforderlichen Mehrheiten stünden der 
Regierung jederzeit zur Verfügung.
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